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1 Erfordernis und Ziele der Planung
Die Gemeinde Kollnburg beabsichtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung – SO Solarpark Altaitnach aufzustellen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 7 und 10 (jeweils Teilflächen) der Gemarkung 
Kirchaitnach und hat eine Fläche von ca. 29.228 m². Vorgesehen ist die Ausweisung eines Sondergebiets
für regenerative Energien – Sonnenenergie (Sondergebiet im Sinne von § 11 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung).

Die Gemeinde Kollnburg unterstützt die Förderung Erneuerbarer Energien und im Speziellen die 
Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen.
Das Vorhaben befindet sich in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. Durch die in Bayern 
erlassene Verordnung über Gebote für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Verordnung zur Ausführung 
energiewirtschaftlicher Vorschriften AVEn) ermöglicht der Freistaat weiterhin die Förderung von PV-
Anlagen auf Acker- und Grünlandflächen in den so genannten landwirtschaftlich benachteiligen Gebieten 
(entsprechend §§ 37 und 37c EEG).
Aufgrund dieser Fördermöglichkeit und dem Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (Anbindung an das 
bestehende Stromnetz, verfügbares Grundstück) ist die Fläche grundsätzlich für das geplante Vorhaben 
geeignet.
Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst 
auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Der gewählte Standort ist nicht unmittelbar vorbelastet, wird 
aber dennoch als geeignet eingestuft. Die Gründe dazu sind im Umweltbericht Kap. 6.1.2 aufgeführt.

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. Die Nutzung ist 
befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit (25-30 Jahre), danach wird das Grundstück wieder 
der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Rückbau nach Betriebsende wird privatrechtlich vereinbart 
und im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2 BauGB mit Festlegung der Folgenutzung festgesetzt.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kollnburg weist den Bereich der geplanten Anlage als Fläche für
die Landwirtschaft aus. Er wird im Parallelverfahren durch Deckblatt Nummer 39 geändert.

2 Kennzahlen der Planung
Räumlicher Geltungsbereich: 2,92 ha

Eingezäunte Fläche: 2,23 ha

Ausgleichsfläche: 0,41 ha

weitere Grünflächen: 0,27 ha

geplante Anzahl der Modulreihen: 15

weitere geplante bauliche Anlagen: Wechselrichter, 1 Transformator Station

geplanter Reihenzwischenabstand prakt. 5 m

geplante Leistung: 2 MWp

3 Gegebenheiten, Erschließung und Planung
Der geplante Modulbereich wird derzeit als Intensivgrünland genutzt. Der Vorhabensbereich befindet sich
westlich der beiden Anwesen in Altaitnach in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet.

Der Geltungsbereich liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“. Weitere 
Schutzgebiete oder Flächen der amtlichen Biotopkartierung sind nicht betroffen.
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Geplant ist die Ausweisung eines Sondergebiets gemäß § 11 Abs. 2 Bau NVO für die Anlage oder 
Nutzung erneuerbarer Energien. Hier ist eine freistehende PV-Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie 
zulässig. Zudem sind bauliche Anlagen zulässig, die für den technischen Betrieb einer PV-Anlage 
erforderlich sind.

Für die freistehende Photovoltaikanlage sind fest aufgeständerte Modultische vorgesehen. Diese werden 
in Reihen aufgestellt, ausgerichtet nach Süden. Die Gründung erfolgt mittels Rammfundamenten/ 
Bodendübeln.

Die Aufständerung ergibt eine max. Gesamthöhe von 3,5 m. Der geplante praktische 
Reihenzwischenabstand liegt zwischen 5 m.

Das Sondergebiet wird über den vorhandenen Weg, welcher Altaitnach mit Schmidaitnach und 
Kirchaitnach verbindet, erschlossen.

Der möglich Netzanschlusspunkt liegt gemäß Auskunft der Bayernwerk Netz GmbH ca. 400 m nördlich 
des Vorhabens.

Sämtliche Kabelverläufe werden mit dem Netzbetreiber, den Grundstückseigentümern und der 
zuständigen Gemeinde abgestimmt. Der Trassenverlauf sowie die Durchführung des Netzanschlusses 
werden im Zuge einer Beantragung der naturschutzrechtlichen Erlaubnis mit der unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt.
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4 Städtebauliche Auswirkungen
Der Vorhabensbereich liegt im Außenbereich. Die beiden Wohnhäuser Altaitnach 1 und 2 liegen in 
unmittelbarer Nähe zur geplanten PV-Anlage (Entfernung ca. 25m). Das Hofgelände von Altaitnach 1 ist 
als Bodendenkmal erfasst:

• D-2-6943-0072: Mittelalterlich-frühneuzeitliche Hofwüstung im Bereich der Einöde Altaitnach

• D-2-6943-0073: Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Bereich der 
abgegangenen Kirche St. Maria Magdalena in Altaitnach, darunter die Spuren von 
Vorgängerbauten bzw. älteren Bauphasen.

Unmittelbar nordwestlich der geplanten Anlage befindet sich folgendes Bodendenkmal:

• Mittelalterlich-frühneuzeitliche Hofwüstung im Bereich der Einöde Altaitnach.

Im Bereich der Hofstelle befindet sich außerdem folgendes Baudenkmal:

• D-2-76-128-14: Gedenkkreuz, auf Postament mit Inschrift, Granit, neugotisch, 1898; an der Stelle
des Hochaltars der abgegangenen Kirche bei Haus Nr. 1.

Die nächstgelegenen Siedlungen sind die kleinen Ortsteile Schmidaitnach, Unterdornach und Karglhof. 
Sie werden durch das geplante Sondergebiet aufgrund des Abstands, der Exposition der geplanten 
Anlage und der umgebenden Gehölzbereiche nicht in ihrem Bestand oder ihrer Entwicklung 
beeinträchtigt. Die geplante PV-Freiflächenanlage soll einen Teil der landwirtschaftlich geprägten, leicht 
nach Nordosten geneigten Fläche südlich von Altaitnach einnehmen. Durch die vorhandenen , den 
Waldgürtel im Süden und Westen, den Galerieauwald an der Aitnach im Osten und den im Südosten 
auskragenden Geländesporn wird die Sichtbarkeit der geplanten Anlage bereits deutlich reduziert. Vom 
Ort Kirchaitnach aus ist die Anlage nicht einsehbar. Mit Hilfe von weiteren Eingrünungspflanzungen fügt 
sich die Anlage gut in das Landschaftsbild ein. 

Störungen von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen durch Lärm- oder Blendwirkungen sind 
aufgrund des Abstandes zur Bebauung bzw. aufgrund der Modulreihenausrichtung nicht zu erwarten. In 
Bezug auf Blendwirkungen bestätigt das vorliegende Blendgutachten diese Einschätzung zusätzlich.  
Elektromagnetische Felder entstehen wegen dem Anschluss an ein Gleichspannungsnetz nicht. Wichtige
Bereiche für die Erholungsnutzung liegen im Vorhabensgebiet nicht vor. An der ausreichenden 
Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen ändert sich aufgrund der geringen Dimension der 
geplanten Anlage und dem sehr hohen Grün- und Freiflächenanteil im Gemeindegebiet nichts. Die 
vorhandenen Bodendenkmäler werden nicht berührt. Das vorhandene Baudenkmal (Gedenkkreuz) 
befindet sich im Hofbereich des nördlichen Anwesens. Hier bewirkt die vorhandene Bebauung eine Zäsur
zur geplanten PV-Anlage.

Durch die Vereinbarung einer Rückbauverpflichtung wird die in Anspruch genommene Wiese nicht 
dauerhaft der Landwirtschaft entzogen. Mit der geplanten Anlage wird die Versorgung mit erneuerbaren 
Energien im Gemeindegebiet Kollnburg / in der Region verbessert.

Die benötigten Ausgleichsflächen befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Eine 
ausführliche Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf umweltrelevante Ziel der 
Bauleitplanung erfolgt im Umweltbericht.

5 Kosten und Nachfolgelasten
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden durch den Maßnahmenträger und –betreiber getragen. Für die
Gemeinde Kollnburg entstehen durch dieses Sondergebiet keinerlei Folgekosten. 

Zwischen Gemeinde und Maßnahmenträger wird eine Maßnahmenvereinbarung (Durchführungsvertrag) 
getroffen.
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6 Umweltbericht

6.1 Einleitung

6.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Die Gemeinde Kollnburg plant westlich von Altaitnach die Ausweisung eines Sondergebiets für die 
Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes soll für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Baurecht geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen 
vorgesehen. Als weitere bauliche Anlagen sind eine Einfriedung sowie Wechselrichter und eine 
Transformator-Station vorgesehen.

Die Erschließung erfolgt über den nördlich verlaufenden Weg, der Altaitnach mit Schmidaitnach 
verbindet.
Der eingezäunte Bereich wird mit einer Gesamtgröße von 22.318 m² festgesetzt. Die Fläche innerhalb 
der Baugrenze beträgt 20.430 m².

6.1.2 Standortwahl

Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind:

• Kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz (ca. 400m)

• Verfügbares Grundstück.

Zudem sind gegebenenfalls die Aussagen des EEG 2021 (§ 37 EEG) zu beachten. Das Vorhaben 
befindet sich in einem benachteiligtem Gebiet. Ein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet 
(benachteiligte Agrarzone, kleine Gebiete und Berggebiete) ist ein Gebiet, in dem Landwirte zum 
Ausgleich der natürlichen Standortbedingungen oder anderer spezifischer Produktionsnachteile eine 
Zulage erhalten, welche zur Fortführung der Landwirtschaft, Erhaltung der Landschaft und zu 
nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden beitragen soll. Durch die in Bayern erlassene Verordnung über 
Gebote für Freiflächenphotovoltaikanlagen (Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher 
Vorschriften AVEn) ermöglicht der Freistaat weiterhin die Förderung von PV-Anlagen auf Acker- und 
Grünlandflächen in den so genannten landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten (entsprechend §§ 37 
und 37c EEG). 

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfüllt. 

Weiterhin in der Abwägungs- und Ermessensentscheidung zu berücksichtigen sind die Erfordernisse der 
Raumordnung. Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms (LEP 6.2.3) sind Freiflächen-
Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Der gewählte Standort ist 
nicht unmittelbar vorbelastet im Sinne des Landesentwicklungsprogramms und liegt im 
Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald. Aus folgenden Gründen ist der Standort dennoch als 
Standort für eine Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeignet:

• Förderfähig, da landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet

• Anbindung an das Stromnetz in etwa 400 m Entfernung

• Geringe Einsehbarkeit von anderen Siedlungsbereichen und Verkehrswegen im weiteren Umfeld 
(Schmidaitnach, Kirchaitnach, REG14)

• Abschirmung durch bestehende Waldbereiche im Süden und Westen (leicht südwestnordost-
exponierter Anlagenstandort)

• keine Biotopflächen betroffen.

Insgesamt wird der gewählte Standort für das geplante Vorhaben als geeignet eingestuft. Bei der 
Untersuchung von Standortalternativen (siehe Unterlagen zum Flächennutzungsplan-Deckblatt) wurde 
der geplante Standort im besten Drittel der Standorträume im gesamten Gemeindegebiet eingeordnet. 
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6.1.3 Wirkfaktoren der Planung

Nachfolgend aufgeführte Merkmale der Planung können durch Einwirkungen geeignet sein, 
Beeinträchtigungen der schützenswerten Umweltgüter (Umweltauswirkungen) hervorzubringen.

Gemäß vorliegender Planung ist von einer Anlagengröße von ca. 2,23 ha auszugehen. Die 
Flächenversiegelung ist gering, da die Module lediglich über Punktfundamente angebracht werden. Die 
PV-Module sind nicht drehbar, geplante Modulhöhe max. 3,5 m, die praktischen Reihenabstände 
zwischen den Tischen liegen bei 5 m.

Die Anlagenplanung berührt ausschließlich intensiv genutztes Grünland.

Aufgrund des Baugebietstyps ist keine Zunahme von Verkehrsbelastungen zu erwarten. Gleiches gilt für 
betriebsbedingte Emissionen.

6.1.4 Festlegung des Untersuchungsrahmens

Ein Scoping-Termin zur Festlegung von Untersuchungsumfang, -methode und Detaillierungsgrad hat 
nicht stattgefunden. Im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Bürgerbeteiligung können Anregungen 
zu zusätzlichen Untersuchungen eingebracht werden.

Aufgrund der intensiven Nutzung von Vorhabensbereich und -umfeld erfolgt für die Schutzgutbetrachtung
weitgehend eine Beschränkung auf den Vorhabensbereich. Im Hinblick auf das Landschaftsbild erfolgt 
eine Bewertung im Mittel- und Nahbereich.

6.1.5 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihrer Berücksichtigung

In der Landesplanung (LEP Stand 01.03.2018) ist das Gemeindegebiet als allgemeiner ländlicher Raum
und Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion) eingestuft. 

Gemäß Regionalplan Donau-Wald liegt der Geltungsbereich in einemr naturschutzfachrechtlich 
hinreichend gesicherten Fläche (Landschaftsschutzgebiet).

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kollnburg stellt den geplanten Geltungsbereich als Fläche für 
die Landwirtschaft dar. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt 39 geändert.
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Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Regen von 2006 (räumlich zugeordnete Ziele 
des Kartenteils):

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Schwerpunktgebieten des Naturschutzes. Es befinden sich 
außerdem keine ausgewiesenen bedeutsamen Lebensräume im Geltungsbereich. 

Der Kartenteil des ABSP enthält keine Ziele und Maßnahmen für den Vorhabensbereich.

Waldfunktionskartierung

Im Vorhabensbereich und dessen unmittelbarer Umgebung liegen keine Waldflächen mit besonderer 
Bedeutung vor. 

Schutzgebiete

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“. In etwa 350m Entfernung 
findet sich das FFH-Gebiet 6943-371 „Aitnach“. 

Gemäß der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald der Regierung von 
Niederbayern sind im Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets
verändern oder dem in § 3 genannten besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere alle 
Handlungen, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Landschaftsbild, den 
Naturgenuss oder den Zugang zur freien Natur zu beeinträchtigen.

Die in § 3 der Verordnung genannten Schutzzwecke sind:

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu verbessern, insbesondere 

• erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verhindern

• den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen

• die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume zu 
schützen,

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des für den Bayerischen Wald typischen Landschaftsbildes zu 
bewahren,

3. eingetretene Schäden zu beheben oder auszugleichen.

Ergänzende Ausführungen zur Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes siehe Kapitel 6.10. 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet werden aufgrund der Entfernung und des fehlenden funktionalen 
Zusammenhangs ausgeschlossen.

Amtliche Biotopkartierung, Artenschutzkartierung

Im Vorhabensbereich wurden keine Flächen in der amtlichen Biotopkartierung Bayerns erfasst. Im 
weiteren Umfeld (mind. 100m) liegen folgende biotopkartierte Lebensräume:

• 6943-1720-000: Feuchtbiotopkomplex an Hang bei Karglhof

• 6943-1721-000: Nasswiese an Hang bei Karglhof

• 6943-1731-000: Nasswiesen an Hang bei Altaitnach

• 6943-1752-000: Nasswiese mit Flachmoor an Hang bei Unterdornbach

Die Biotope werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Die Artenschutzkartierung (Stand 03.2021) enthält für den Vorhabensbereich keine Nachweise. Auch im 
weiteren Umkreis (ca. 300m) finden sich keine Nachweise
Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten werden in Kapitel 6.2.4 beurteilt.
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Bundes-Immissionsschutzgesetz

PV-Freiflächenanlagen unterliegen als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG 
den Pflichten des § 22 BImSchG.

Mögliche Umwelteinwirkungen, insbesondere Blend- und Geräuschwirkungen werden im Umweltbericht 
unter Schutzgut Mensch behandelt. Ein Blendgutachten liegt für das Vorhaben vor.

6.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.1 Naturräumliche Situation

Das Vorhabensgebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Oberpfälzer und Bayerischer Wald in der 
Naturraum-Einheit Regensenke. Das Gebiet zwischen den Kämmen des Hinteren und des Vorderen 
Bayerischen Waldes ist eine weite, in sich gegliederte Muldenregion. Der Schwarze Regen fließt hier in 
einem engen, tief eingesenkten und windungsreichen Tal (ABSP 2006).

Es fallen jährlich etwa 800 bis 1000 mm Niederschlag. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 6 bis 7°C 
(ABSP 2006).

Das Bayerische Fachinformationssystem Naturschutz gibt als potenziell natürliche Vegetation im 
Vorhabensbereich den Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, örtlich mit Bergulmen-Sommerlinden-
Blockwald, Schwalbenwurz-Sommerlinden-Blockwald oder Habichtskraut-Traubeneichenwald an.

6.2.2 Schutzgutbezogene Bestandsanalyse und -bewertung, Vorhabenswirkungen

Nachfolgend werden die Zustände der Schutzgüter für die Umweltprüfung sowie eventuelle 
Wechselwirkungen beschrieben und bewertet. 

Für die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt die Zustandsbewertung der 
betroffenen Flächen nach dem einschlägigen Bayerischen Leitfaden in drei Stufen.

Die erfassten Nutzungen und Biotopstrukturen sind im beigefügten Bestandsplan dargestellt.

Schutzgut Arten und Lebensräume

Beschreibung:

Die geplante Modulfläche wurde früher als Acker genutzt. Seit 1993 findet eine Nutzung als 
Intensivgrünland mit 5 Schnitten pro Jahr und intensiver Düngung statt. Im Westen schließt Wald an, zu 
den übrigen Seiten Grünlandnutzung. Im Osten der Fläche findet sich Wohnbebauung mit dem 
zugehörigen Erschließungsweg, welcher sich in Richtung Nordwesten als Wirtschaftsweg fortsetzt.

Für bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft ist aufgrund der überwiegenden Intensivgrünlandnutzung 
und der vorhandenen Gehölzflächen und Gebäude (Kulissenwirkung) in der näheren Umgebung eine nur 
geringe Habitateignung gegeben.

Nähere Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Belangen siehe Kapitel 6.2.4.

Auswirkungen:

Die PV-Anlage beschränkt sich auf Bereiche mit geringer Bedeutung für das Schutzgut Arten und 
Lebensräume (Intensivgrünland). 

Eine nächtliche Beleuchtung ist nicht vorgesehen, damit sind keine beeinträchtigenden Wirkungen für die 
Nachtinsektenfauna zu erwarten.

Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für 
Photovoltaikanlagen führt zur Umwandlung einer intensiv genutzten Grünlandfläche in mäßig extensiv 
genutztes Grünland mit Modulüberstellung. 

Die biologische Durchlässigkeit bleibt durch Vorgaben zum Mindestabstand von Unterkante Zaun zu 
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Bodenoberfläche erhalten (Mindestabstand 15 cm). 

Biotopverbundachsen werden nicht berührt.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume sind insgesamt als gering einzustufen. Im 
Sinne der Hinweise zur Bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB, 10.12.2021) ergeben sich 
keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Arten und Lebensräume.

Schutzgut Boden

Beschreibung:

Im Untergrund des Vorhabensbereiches liegt gemäß Geologischer Karte (dGK25) hauptsächlich die 
geologische Einheit Moldanubikum s. str. (Ödwieser Granodiorit) vor (UmweltAtlas Bayern 2022).

Als Böden liegen im überwiegenden geplanten Anlagenbereich fast ausschließlich Braunerde aus 
skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit oder Gneis) vor. auf (UmweltAtlas Bayern 2022)

Das natürliche Ertragsvermögen ist gering. Das Entwicklungspotenzial für naturbetonte Lebensräume ist 
als mittel bis hoch einzustufen (FIS-Natur 2022).

Auswirkungen:

Im Bereich der PV-Anlage ist aufgrund des Anlagentyps nicht mit hohen Flächenversiegelungen zu 
rechnen (die Module werden nur über Punktfundamente fixiert). Weitere bauliche Anlagen beschränken 
sich auf die kleinflächige Errichtung von Wechselrichtern, einer Trafo-Station sowie die Errichtung einer 
Einfriedung (ebenfalls nur Punktfundamente). 

Zusätzliche betriebsbedingte Belastungen sind anlagebedingt nicht zu erwarten.

Mit der Anlagenerrichtung verbleibt eine dauernde Vegetationsbedeckung (Wiesenfläche).

Es ergeben sich Auswirkungen von geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden. Im Sinne der 
Hinweise zur Bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen des StMB 
(10.12.2021) ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden.

Schutzgut Wasser

Beschreibung:

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten und wassersensiblen Bereichen. 
Oberflächengewässer sind nicht betroffen.
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Auswirkungen:

Aufgrund der geringen Überbauung / Versiegelung ergibt sich unter Berücksichtigung der zukünftigen 
dauernden Vegetationsbedeckung keine nennenswerte Verschärfung des Oberflächenabflusses. Ein 
Oberbodenabtrag ist nicht vorgesehen.

Es ergeben sich geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Im Sinne der Hinweise zur Bau- und 
landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen des StMB (10.12.2021) ergeben 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser. 

Schutzgut Klima und Luft

Beschreibung:

Es sind keine kleinklimatisch wirksamen Kalt- und Frischluftabflussbahnen betroffen.

Auswirkungen:

Es ist nicht mit signifikanten Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen.

Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung:

Das Vorhaben liegt östlich eines Waldbestandes auf einer leicht nach Nordosten exponierten Fläche. Das
unmittelbare Umfeld der geplanten Anlage ist geprägt durch intensive Grünlandnutzung. Durch die 
vorhandenen Gehölze, den Waldgürtel im Süden und Westen, den Galerieauwald an der Aitnach im 
Osten und den im Südosten auskragenden Geländesporn wird die Sichtbarkeit der Anlage deutlich 
reduziert. Sie ist lediglich von wenigen nahe gelegenen Einzelanwesen aus sichtbar. Von weiter 
entfernten Höhenlagen im Osten (Großer Arber, Burgruine Altnußberg) aus ist der Standort sichtbar. Er 
liegt jedoch zu weit entfernt, um die Anlage von den erhöhten Punkten aus tatsächlich wahrzunehmen, 
zumal die Module nach Süden ausgerichtet werden und damit von Osten her der Blick nicht direkt auf die 
Moduloberfläche fällt. Wichtige Blickbezüge sind daher nicht betroffen.

Team Umwelt Landschaft / F.Halser Endfassung vom 25.01.2024 Seite  11 von 21

Abbildung 3: Wassersensibler Bereich in der Umgebung des Vorhabens (Quelle: BayernAtlas 2022).



BP/GOP SO Solarpark Altaitnach, Gemeinde Kollnburg Begründung und Umweltbericht

Im weiteren Umfeld verlaufen keine Wanderwege.

Das Vorhaben liegt im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald.

Auswirkungen:

Das geplante Vorhaben führt zu einer Veränderung des Landschaftsbilds. Die Wahrnehmbarkeit bleibt 
dabei überwiegend auf den Mittel- und Nahbereich beschränkt. Mit der geplanten Eingrünungs-
maßnahme durch Hecken und Obstbaumpflanzungen wird die Sichtbarkeit der Anlage reduziert und eine 
landschaftsgerechte Neugestaltung erreicht. 

Aufgrund des Reliefs der Umgebung kann die Anlage in Richtung Osten (Burgruine Neunußberg, Großer 
Arber) nicht vollständig „versteckt“ werden. Mit der Modulausrichtung nach Süden wird die Anlage jedoch 
von Osten aus weniger stark wahrgenommen. Von den größeren Straßen im mittleren Umfeld (insb. St 
2139) aus ist die Anlage aufgrund der dazwischenliegenden Gehölzbestände kaum wahrnehmbar.

Einer Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet hat der Landkreis Regen zugestimmt.

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

Kultur- und Sachgüter

Beschreibung:

Für den Vorhabensbereich und sind keine Bodendenkmäler oder anderweitigen Denkmäler bekannt. 
Unmittelbar angrenzend befindet sich das Bodendenkmal D-2-6943-0072 (Mittelalterlich-frühneuzeitliche 
Hofwüstung im Bereich der Einöde Altaitnach). Das Bodendenkmal wird von der Überstellung mit 
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Modulen freigehalten. Ebenso außerhalb des Geltungsbereichs finden sich folgende Denkmäler:

• Bodendenkmal D-2-9643-0073: Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
im Bereich der abgegangenen Kirche St. Maria Magdalena in Altaitnach, darunter die Spuren von
Vorgängerbauten bzw. älteren Bauphasen

• Baudenkmal D-2-76-128-14: Gedenkkreuz, auf Postament mit Inschrift, Granit, neugotisch, 1898;
an der Stelle des Hochaltars der abgegangenen Kirche bei Haus Nr. 1.

Auswirkungen:

Es sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten, da die angrenzenden 
Bodendenkmäler nicht mit Modulen überstellt werden. Das Gedenkkreuz liegt in ausreichender 
Entfernung von der geplanten Anlage. Die Eingrünung mittels Hecke und Streuobstwiese sorgt für eine 
ausreichende Abschirmung, sodass keine Wirkungen auf das Baudenkmal zu erwarten sind. Das 
Gedenkkreuz befindet sich darüber hinaus auf dem bestehenden Hofgelände. Die darumliegende 
Bebauung sorgt für eine ausreichende Zäsur zwischen Denkmal und geplanter Anlage.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gem. Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Mensch

Beschreibung:

Das Vorhaben liegt im ländlichen Raum mit Weilern und Dörfern. Vorbelastungen liegen nicht vor.

Die nächste Wohnbebauung (Einzelanwesen) ist etwa 25 m entfernt. Weitere Einzelanwesen und Weiler 
sind in der Umgebung vorhanden.

Das Gebiet ist für die Naherholung kaum erschlossen, es finden sich keine ausgeschilderten 
Wanderwege (BayernAtlas 2022). Lediglich ein Wirtschaftsweg ist vorhanden.

Auswirkungen:

Während der Bauphase ergeben sich kurzfristig Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und abfahrende 
LKW. Jedoch fallen diese aufgrund der kurzen Bauzeit nicht ins Gewicht. Der Betrieb der Anlage bringt 
keine größeren Lärmemissionen als landwirtschaftliche Flächen mit sich. Bei einem Abstand des Trafos 
bzw. Wechselrichters von rund 20 Meter zur Grundstücksgrenze wird der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm für ein reines Wohngebiet von 50 dB (A) am Tag außerhalb des Grundstückes sicher unterschritten 
(Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU 2014). Bei 
dem gegebenen Abstand von mindestens 25 m von der Wohnbebauung ist demnach nicht mit 
beeinträchtigenden Geräuschen zu rechnen. Auch die Anschlussstelle an das Stromnetz 
(Freileitungsmast) ist ausreichend weit von der Wohnbebauung entfernt.

Es erfolgt eine Eingrünung nach Norden, Osten und Süden, wodurch die Sichtbarkeit der Anlage von der 
nächstgelegenen Bebauung aus erheblich reduziert wird. Nach Westen schirmt ein bestehender 
Waldbereich die Anlage ausreichend ab. Die Einsehbarkeit von erhöhten Standpunkten an den 
Talhängen ist nicht vollständig vermeidbar. Die Anlage wird durch die Eingrünungspflanzungen aber in 
die Landschaft eingebettet, wodurch die Wirkung als technischer Fremdkörper deutlich reduziert wird.

Ein Gutachten zu möglichen Blendwirkungen liegt vor. Demnach entstehen weder auf die angrenzenden 
Wohngebäude noch auf die Kreisstraße REG 14 erhebliche Blendwirkungen. Die Grenzwerte werden 
nicht überschritten. Blendschutzeinrichtungen sind daher nicht erforderlich.

Die verlegten Leitungen werden an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen, womit keine 
elektromagnetischen Felder entstehen.

Es ist insgesamt von geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen, die über die schutzgutspezifischen Betrachtungen hinausgehen sind nicht bekannt / 
werden nicht berührt.
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6.2.3 Bestandsbewertung gemäß „Leitfaden“

Bestandstypen im Planungsbereich und ihre Bewertung gemäß Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021).

Wertstufen schutzgutbezogen Wertstufe 
gesamt

Bestandstyp Arten und
Lebens-
räume

Boden Wasser Klima und
Luft

Landschafts
-bild

Intensivgrünland I II II I III II

Erläuterung Wertstufen:

I = Gebiet geringer Bedeutung

II = Gebiet mittlerer Bedeutung

III = Gebiet hoher Bedeutung

Hinweis: die Einstufung für das Kriterium Landschaftsbild ergibt sich durch die Lage im 
Landschaftsschutzgebiet.

6.2.4 Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten dargelegt. 

Fledermäuse

Quartiersbäume oder anderweitige Quartiersmöglichkeiten sind im Anlagenbereich nicht vorhanden.  
Leitstrukturen für strukturgebunden fliegende Arten werden nicht berührt. Eine Nutzung des 
Vorhabensbereichs als Jagdhabitat ist möglich. Aufgrund der gegebenen intensiven Nutzung des 
Vorhabensbereichs kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um ein essentielles Jagdhabitat
für Fledermäuse handelt. Zudem wird die Funktion als Jagdhabitat gegenüber dem Istzustand nicht 
verschlechtert.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann damit ausgeschlossen werden.

Säugetiere ohne Fledermäuse

Ein Vorkommen von Biber und Fischotter sowie der Haselmaus ist aufgrund fehlender Habitate im 
Vorhabenswirkraum unwahrscheinlich.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Kriechtiere

Der Geltungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für Reptilien auf. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Reptilien kann damit ausgeschlossen werden.

Lurche

Laichgewässer, Überwinterungs- oder Sommerlebensräume oder Wanderkorridore sind nicht vorhanden. 
Die Artengruppe wird vom Vorhaben nicht beeinträchtigt oder berührt. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann damit ausgeschlossen werden.
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Fische, Libellen

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen werden, da geeignete Habitate im 
Vorhabenswirkraum fehlen.

Käfer

Im Vorhabenswirkraum liegen keine geeigneten Habitate. Damit kann eine vorhabensbedingte 
Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Tagfalter, Nachtfalter

Aus dieser Tiergruppe können aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling und Nachtkerzenschwärer im Vorhabenswirkraum auftreten. Aufgrund der Nutzung als 
Intensivgrünland (Acker mit Grünlandeinsaat) ist ein Vorkommen der genannten Arten nicht zu erwarten, 
die essenzielle Futterpflanze Grpßer Wiesenknopf wurde nicht festgestellt.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Schnecken und Muscheln

Im Vorhabenswirkraum liegen keine geeigneten Habitate. Damit kann eine vorhabensbedingte 
Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Gefäßpflanzen

Die Auswertung der genannten Grundlagen erbrachte keine Hinweise auf Vorkommen relevanter 
Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie im Wirkraum des Vorhabens. Die Wuchsorte der 
größtenteils sehr seltenen Arten sind gut dokumentiert. Aufgrund von Biotopstruktur und standörtlichen 
Gegebenheiten können Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Wirkraum des Vorhabens 
ausgeschlossen werden. 

Brutvögel

Die Intensivgrünlandfläche ist als Bruthabitat für bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft (Feldlerche, 
Kiebitz, Rebhuhn) wenig geeignet. Folgende Faktoren schränken die Lebensraumeignung stark ein:

• intensive Flächennutzung (häufiger Schnitt)

• Kulissenwirkung der vorhandenen Gehölzflächen 

• Kulissenwirkung der vorhandenen Gebäude. 

Die angrenzend vorhandenen Gehölze und Wälder können als Lebensraum für gehölzbrütende 
Vogelarten dienen. In Gehölze wird nicht eingegriffen. Die vorgesehenen Gehölzpflanzungen und 
Entwicklung von Extensivwiese stärken die Lebensraumfunktion des Gebietes. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Brutvögeln kann damit ausgeschlossen werden.

6.3 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtrealisierung des Baugebiets am geplanten Standort ist von einer Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung (Intensivgrünland) auszugehen.
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6.4 Grünordnerische Zielsetzungen, planerisches Konzept

• Intensive Randeingrünung der Anlage durch Heckenpflanzung

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit der Landschaft durch Festlegungen zur Zaungestaltung

• Kombination aus Gehölzpflanzung und Extensivwiesenentwicklung sowie Entwicklung einer 
Streuobstwiese zur Erhöhung der Habitatvielfalt.

6.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung von nachteiligen 
Auswirkungen und zum Eingriffsausgleich

Schutzgut Arten und Lebensräume

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit durch Ausschluss durchgehender Zaunsockel und 
Festsetzung eines Mindestabstands zwischen Zaun und Boden

• Anlage von Hecken mit Verwendung von autochthonen Gehölzen

• Entwicklung der Wiesenflächen im Bereich der PV-Anlage als Dauergrünland

• Entwicklung einer Streuobstwiese östlich der Anlage (Ausgleichsfläche)

Schutzgut Boden und Wasser

• Dauernde Vegetationsbedeckung

• Keine Anwendung von Spritz- und Düngemittel 

• Minimierung der Bodenverdichtung.

Schutzgut Klima

Das Schutzgut Klima wird nicht beeinträchtigt.

Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch

• Festsetzung einer 2-reihigen Gehölzpflanzung als raumwirksame Eingrünung

• Anlage einer Streuobstwiese als gliederndes und einbindendes Grünelement.
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6.6 Eingriffsbilanzierung, Ausgleichsmaßnahmen

6.6.1 Eingriffsbilanz

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes erfolgt entsprechend den Hinweisen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 in 
Verbindung mit dem Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (2021) und dem Praxis-Leitfaden 
für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Bayerisches Landesamt für Umwelt,
2014).

Die Vorgaben für ökologisch hochwertig gestaltete und gepflegte PV-Freiflächenanlagen werden nicht 
vollständig eingehalten. Daher kann nicht auf die Festlegung einer Ausgleichsfläche verzichtet werden.

Als Bemessungsbereich für die Eingriffskompensation werden der eingefriedete Bereich der Anlage 
sowie die Zufahrt angesetzt.

Die zu pflanzende Randeingrünung wird nicht als Eingriffsfläche erfasst, da sie als Grünfläche entwickelt 
wird und außerhalb des Einfriedungsbereiches liegt.

Bilanzierung: 

Durch die geplanten ökologischen Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen Kap. 
5.5) kann der Ausgleichsbedarf um einen Planungsfaktor reduziert werden.

Konkret werden folgende der im Hinweisschreiben des StMB vom 10.12.2021 genannten Maßnahmen, 
die über die grundsätzlichen Vermeidungsmaßnahmen hinausgehen, festgesetzt:

• keine Düngung (textl. Festsetzung T2.4)

• kein Einsatz von Pestiziden (textl. Festsetzung T2.4)

• Entfernung des Mähguts (Legende „Entwicklung eines Saumstreifens“, „Entwicklung Extensivwiese“, 
textl. Festsetzung T2.4)

Aufgrund des Umfangs der Vermeidungsmaßnahmen wird ein Planungsfaktor von 15% zum Ansatz 
gebracht. Dies entspricht 5.039 Wertpunkten.

Damit ergibt sich insgesamt ein Ausgleichsbedarf von 28.551 Wertpunkten.

Das Schutzgut Landschaftsbild muss besonders berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5.2.3).

6.6.2 Eingriffskompensation

Die Eingriffskompensation erfolgt angrenzend an das Vorhaben auf dem selben Flurstück (Flur Nr. 7 und 
10 Gmkg. Kirchaitnach).

Es wird ein ca. 13,5 m breiter Streifen als artenreiche Extensivwiese im Südwesten entlang der geplanten
Anlage entwickelt. Die Grünfläche wird zunächst 3 Jahre lang durch dreimalige Mahd pro Jahr und 
Mähgutabtransport ausgemagert. Anschließend erfolgt eine Artenanreicherung durch Mähgutübertrag 
oder Ansaat von Regiosaatgut, einmaliger Schröpfschnitt. Im Anschluss wird zweimal jährlich gemäht und
das Mähgut abtransportiert. Jeweils etwa 10-15% der Fläche bleiben dann ungemäht und werden als 
Rückzugsbereich für Insekten und andere Tiere belassen. 

Im Nordosten der Anlage erfolgt die Entwicklung einer Streuobstwiese. 

Team Umwelt Landschaft / F.Halser Endfassung vom 25.01.2024 Seite  17 von 21

Bestandstyp Fläche (m²) Bewertung (WP)

G11 22.393 3 0,5 33.590
Summe 33.590

GRZ / Eingriffs-
faktor

Ausgleichs-
bedarf (WP)
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Die notwendigen Maßnahmen sind als Festsetzung im Bebauungs- / Grünordnungsplan fixiert. Die 
Ausgleichsflächen haben eine Größe von 2.737m² bzw. 1.356m² (gesamt 4.093m²).

Damit ist der erforderliche Kompensationsbedarf vollständig erbracht.

6.6.3 Zielbiotope für die geplanten Ausgleichsflächen

Für die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen werden folgende Entwicklungsziele formuliert. Die 
Biotopdefinition orientiert sich an der Biotopwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung.

• Artenreiche Extensivwiese (G214-GE6510)
Hinweis: Auf die Berücksichtigung des Timelag-Abzugs von einem Wertpunkt wird aufgrund der 
standörtlichen Voraussetzungen und der damit verbundenen erwarteten zügigen Entwicklung 
eines artenreichen Bestandes verzichtet.

• Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte 
Ausprägung (B432).

6.7 Alternative Planungsmöglichkeiten

Auf eine Prüfung von Standortalternativen wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verzichtet.

Im Zuge des Planungsverlaufes hat sich die die Anlage im Südosten erweitert. Dadurch wurde ein Teil 
der Ausgleichsfläche nach Westen der Anlage verlegt. Auf dieser Fläche wurde auf die Entwicklung einer 
Streuobstwiese verzichtet, um eine zusätzliche Verschattung der geplanten Anlage zu vermeiden.

Erschließungsalternativen sind aufgrund des vorhandenen Flurweges nicht relevant.

6.8 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 
und Kenntnislücken

Für die Abhandlung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden (Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) verwendet in 
Verbindung mit den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zu 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 und dem Praxis-Leitfaden für die ökologische 
Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014).

Faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Es erfolgte eine Potenzialabschätzung aufgrund der
Nutzungs- und Habitatstruktur (erfasst im November 2022).

Ein Blendgutachten liegt vor.
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Ausgangszustand Prognosezustand Ausgleichsmaßnahme
Maßnahme Code Code

G11 3 B432 10-1 2.737 6 16.422

G11 3 12 1.356 9 12.204

gesamt 4.093 28.626

Bewertung 
in WP

Bewertung 
in WP

Größe in 
m²

Aufwer-
tung

Ausgleichsum-
fang in WP

Intensivgrünland 
in Streuobstwie-
se
Intensivgrünland 
in artenreiches 
Extensivgrün-
land

G214-
GE6510
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6.9 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Überwachungsmaßnahmen können sich auf die Entwicklung der festgesetzten Gehölzstrukturen sowie 
der Ausgleichsflächen beschränken mit ggf. Anpassung der Flächenpflege. Änderungen zu den 
festgesetzten Pflegemaßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Das Monitoring ist in 3-jährigen Abständen durchzuführen. Nach Durchführung des Monitorings sind die 
Ergebnisse unmittelbar an die Untere Naturschutzbehörde weiterzuleiten.

6.10 Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung / Herausnahme 
aus dem Landschaftsschutzgebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes.

Für die Umsetzung des Bauleitplans wurde ein Antrag auf Herausnahme aus dem 
Landschaftsschutzgebiet gestellt. Dieser wurde vom Landkreis Regen genehmigt.

6.11 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der geplanten Sondergebietsausweisung wird die Anlage einer ca. 2,23 ha großen Photovoltaikanlage
angestrebt. 

Es werden Flächen von mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild beansprucht. Die 
Fläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald. Eine Herausnahme der 
Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde vom Landkreis Regen genehmigt.

Durch eine Randeingrünung mit Hecken und Obsthochstämmen erfolgt eine gestalterische Einbindung. 
Die Ausgleichsmaßnahmen sehen die Entwicklung einer Extensivwiese südwestlich der Anlage sowie die
Entwicklung einer Streuobstwiese im Nordosten der Anlage vor.

Das Monitoring sieht eine Überprüfung der neu entwickelten Heckenstrukturen sowie der 
Ausgleichsflächen vor.

Der ermittelte Kompensationsbedarf in Höhe von 28.551 Wertpunkten wird direkt angrenzend an das 
geplante Sondergebiet erbracht. Die Größe der geplanten Ausgleichsflächen beträgt 2.373m² und 
1.356m². 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

Schutzgut Bewertung der bau-, anlagen- und 
betriebsbedingten Auswirkungen

Arten und Lebensräume gering

Boden gering

Wasser gering

Klima, Luft -

Landschaftsbild mittel

Kultur- und Sachgüter -

Mensch gering

Wechselwirkungen -
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7 Hinweise
Blendwirkung, elektromagnetischer Felder
Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszuführen, dass der Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 
26. BlmSchV eingehalten werden. Die Planung ist bezüglich der Vermeidung von Blendwirkungen 
optimiert. Mit dem Auftreten von Blendwirkugnen ist gemäß Blendschutzgutachten nicht zu rechnen.

Landwirtschaft
Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an und hat deshalb Emissionen, Steinschlag und 
evtl. Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z. B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. Eine 
Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
ausgeschlossen.

Eine Verunkrautung der Fläche während der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage ist zu verhindern. 
Der Grünlandaufwuchs ist zu entfernen. 

Hinweise der Wasserwirtschaft
Bei Aushubarbeiten sollte das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person 
organoleptisch beurteilt werden. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten 
(Geruch, Optik) ist das Landratsamt Regen bzw. das Wasserwirtschaftsamt zu informieren.

Oberflächenwasser versickert auf dem Plangebiet. Einrichtungen zur Rückhaltung, Sammlung oder 
Ableitung sind nicht erforderlich.

Empfohlene standortheimische Streuobstarten und -sorten

Denkmalschutz

Auf die gelten Schutzbestimmungen für Baudenkmäler der Art. 4-6 BayDSchG wird hingewiesen (Erhalt 
und Nutzung von Baudenkmälern, Maßnahmen an Baudenkmälern). Es Bedarf der denkmalrechtlichen 
Erlaubnis, wer Baudenkmäler verändern oder beseitigen will. Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe 
von Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will wenn sich dies auf Bestand oder 
Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). 
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Obstsortenliste
Apfel

Birnen

Mostbirnen

Kirschen
Büttners Rote Knorpel, Burlat, Hedelfinger, Johanna, Kordia, Regina, Valeska, Viola
Zwetschgen

Mirabelle/Reneklode
Nancymirabelle, Graf Althans Reneklode, Oullins Reneklode

Alkmene, Berlepsch, Bohnapfel, Boskoop, Brettacher, Fromms Goldrenette, Geflammter Kardinal, 
Gravensteiner, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Lohrer Rambur, Maunzenapfel, 
Muskatrenette, Prinz Albrecht, Purpurroter Cousinot, Riesenboiken, Roter Eiser, Rote Sternrenette, 
Wachsrenette, Wiltshire, Winterrambur, Winter-Zitronenapfel, Zabergäu Renette

Alexander Lucas, Bunte Juli, Doppelte Philipps, Frühe von Trèvoux, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, 
Kaiser Alexander, Köstliche von Charneux, Madame Verté, Novemberbirne, Rote Williams, Tongern

Gelbmöstler, Großer Katzenkopf, Kleine Landlbirne, Oberösterreichische Weinbirne, Palmischbirne, 
Schweizer Wasserbirne, Stuttgarter Geißhirtle

Bühler Frühzwetschge, Ersinger, Hauszwetschge, Katinka, Top, Wangenheims Frühzwetschge, Zibarte 
(Wildpflaume)
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Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gem. Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.
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Deggend o rf, d en ......................
..................................................
Fritz Ha lser (Pla nverfa sser)

Verfahrensvermerk

Präambel

1.

2.

3.

4.

5.Der Entwurf d es Beb a uungsp la nes i. d . F. vo m
… … … … … .. wurd e m it d er Begründ ung gem .
§ 3 Ab s. 2 Ba uGB in d er Zeit vo m  … … … … … ..
b is … … … … … .. öffentlic h a usgelegt.

6.

7.

8.

Die Gem eind e Ko llnb urg erlässt a ufgrund  
§§ 1a , 2, 9 und  10 d es Ba ugesetzb uc hes (Ba uGB), 
Art. 81 d er Ba yerisc hen Ba uo rd nung (Ba yBO), 
d er V ero rd nung üb er d ie b a ulic he N utzung d er 
Grund stüc ke (Ba unutzungsvero rd nung Ba uN V O), 
d er 5. V ero rd nung üb er d ie Ausa rb eitung d er 
Ba uleitp läne und  d ie Da rstellung d es Pla ninha lts 
(Pla nzeic henvero rd nung Pla nZV ) und  Art. 23 d er 
Gem eind eo rd nung für d en Freista a t Ba yern 
(Gem eind eo rd nung - GO), jeweils in d er a m  Ta ge 
d es Sa tzungsb esc hlusses geltend en Fa ssung 
d iesen Beb a uungsp la n a ls Sa tzung.

Der Gem eind era t ha t in d er Sitzung vo m
.................. gem . § 2 Ab s. 1 Ba uGB d ie
Aufstellung d es Beb a uungsp la nes "SO
So la rp a rk Alta itna c h" b esc hlo ssen. Der
Aufstellungsb esc hluss wurd e a m  … … … … … ..
o rtsüb lic h b eka nnt gem a c ht.
Die frühzeitige Öffentlic hkeitsb eteiligung gem .
§ 3 Ab s. 1 Ba uGB m it öffentlic her Da rlegung
und  Anhörung für d en V o rentwurf d es
Beb a uungsp la nes i. d . F. vo m  .................. ha t
in d er Zeit vo m  … … … … … .. b is … … … … … ..
sta ttgefund en.
Die frühzeitige Beteiligung d er Behörd en und
so nstigen Träger öffentlic her Bela nge gem . § 4
Abs. 1 Ba uGB für d en V o rentwurf d es Beb a u-
ungsp la nes i. d . F. vo m  ................. ha t in d er
Zeit vo m  … … … … … .. b is … … … … … ..
sta ttgefund en.

Zu d em  Entwurf d es Beb a uungsp la nes i. d . F.
vo m  … … … … … .. wurd en d ie Behörd en und
so nstigen Träger öffentlic her Bela nge gem . § 4
Abs. 2 Ba uGB in d er Zeit vo m  … … … … … .. b is
… … … … … .. b eteiligt.

Die Gem eind e Ko llnb urg ha t m it Besc hluss
d es Gem eind era tes vo m  … … … … … .. d en
Beb a uungsp la n "SO So la rp a rk Alta itna c h"
gem . § 10 Ab s. 1 Ba uGB i. d . F. vo m
… … … … … .. a ls Sa tzung b esc hlo ssen.
Ko llnb urg, d en ........................

.........................................
Herb ert Preuß (1. Bürgerm eister)

Ausgefertigt
Ko llnb urg, d en .......................

..........................................
Herb ert Preuß (1. Bürgerm eister)

Der Sa tzungsb esc hluss zu d em  Beb a uungs-
p la n wurd e a m  … … … … … .. gem . § 10 Abs. 3
HS 2 Ba uGB o rtsüb lic h b eka nnt gem a c ht. Der
Beb a uungsp la n m it Begründ ung wird  seit
d iesem  Ta g zu d en üb lic hen Dienststund en b ei
d er Gem eind e Ko llnburg zu jed erm a nns
Einsic ht b ereitgeha lten und  üb er d essen Inha lt
a uf V erla ngen Auskunft gegeb en. Der
Beb a uungsp la n ist d a m it in Kra ft getreten. Auf
d ie Rec htsfo lgen d es § 44 Abs. 3 S.1 und  2
so wie Ab s. 4 Ba uGB und  d ie §§ 214 und  215
Ba uGB wurd e in d er Beka nntm a c hung
hingewiesen.
Ko llnb urg, d en ............................

............................................

Grenze d es räum lic hen Geltungsb ereic hes d es
Beb a uungs- und  Grüno rd nungsp la nes

Nutzungsschablone

55
55 5 5 5 5 555 55555 Fläc he zum Anp fla nzen vo n Gehölzen;

Festsetzungen durch Planzeichen

!
Ba ugrenze für Mo d ule und  so nstige b a ulic he Anla gen
(Wec hselric hter, Tra fo )
U m zäunung

*) Einfa hrtsb ereic h (Anla generric htung und
Pflegem a ßna hm en)
Bed a rfszufa hrt für Pflegem a ßna hm en*) P

Zufa hrt, Ausführung a ls Sc ho tterra sen

L iste d er zu verwend end en Gehölze:

T2.6Ma ßna hm enum setzungDie Durc hführung d er Pfla nzm a ßna hm en
ha t sp ätestens in d er a n d ie Anla genfertig-
stellung a nsc hließ end en Pfla nz- b zw. V e-
geta tio nsp erio d e zu erfo lgen (Pfla nzungen
vo rzugsweise im Herb st und  Ansa a ten im
Frühja hr).

T2 Festsetzungen Grünordung
T2.1

T2.2

T2.3

Pflege vo n Mo d ulen, Aufständ erungen,
Freifläc hen
Die V erwend ung vo n c hem isc hen Mitteln b ei
d er Pflege vo n Mo d ulen und  Aufständ erun-
gen ist nic ht zulässig. Gleic hes gilt im  Hin-
b lic k a uf d en Einsa tz vo n Pestizid en im
Geltungsb ereic h.
Bo d ensc hutz
Die Ba ua rb eiten sind  b ei geeigneten Witte-
rungsverhältnissen m it a usreic hend er Tra g-
fähigkeit d es U ntergrund s d urc hzuführen
o d er Anla ge vo n Ba ustra ßen. Für d ie V era n-
kerung d er Mo d ule ko m m en Punkt-/Pfa hl-
fund a m ente zum Einsa tz. Erha lt d er
b estehend en Geländ efo rm.

Begrünung Extensivwiese und  Sa um streifen
Die Begrünung erfo lgt d urc h Aufbringen vo n
sa m enha ltigem  Heum ulc h-/Heud rusc hm a -
teria l (o d er vergleic hb a res V erfa hren) a us
d er Regio n (L a nd kreis Regen). Die Sp end er-
fläc he muss m ind estens d en Kriterien einer
a rtenreic hen Fla c hla nd -Mähwiese (L RT
6510) entsp rec hen und  frei vo n N eo p hyten
sein. Die Sp end erfläc he ist m it d er U nteren
N a tursc hutzb ehörd e a b zustim m en.
So llte kein geeignetes Ma teria l zur V erfü-
gung stehen, ist eine Ansa a t m it Regio sa a t-
gut (Herkunftsregio n 19, Ba yerisc her und
Ob erp fälzer Wa ld , Typ  Frisc hwiese, Kräuter-
a nteil m ind estens 30%) d urc hzuführen. Fa lls
kein Sa m enm a teria l a us gena nntem  U r-
sp rungsgeb iet lieferb a r ist, ist a lterna tiv Ma -
teria l a us d em  U rsp rungsgeb iet 15 Thüringer
Wa ld , Fic htelgeb irge und  V o gtla nd  m öglic h;
in d iesem  Fa ll ist eine Genehm igung b ei d er
höheren N a tursc hutzb ehörd e zu
b ea ntra gen;
b ei b eid en V a ria nten (Mähgutüb ertra g o d er
Regio sa a tgut) ist d ie Fläc he sa a tfertig
vo rzub ereiten.

T2.5

T2.4

Gehölzp fla nzungen und  -p flege
Für d ie festgesetzten Gehölzp fla nzungen ist
a uto c htho nes, zertifiziertes Pfla nzm a teria l
gem äß ea b  a us d em  V o rko m m ensgeb iet 3
Süd o std eutsc hes Hügel- und  Bergla nd  zu
verwend en. Die Pfla nzen für d ie festgesetz-
ten Gehölzfläc hen sind  a us d er b eigefügten
L iste a uszuwählen. Es sind  fo lgend e
Mind estp fla nzqua litäten zu verwend en:
Sträuc her 3-5 Trieb e, 60-100 c m
Bäum e a ls Heister, 2xv, 150-200 c m
Ob stb äum e Ho c hsta m m , 2xv, StU  8-10 c m .
Die Sträuc her sind  jeweils grup p enweise in
Grup p en vo n 2-5 Exem p la ren je Art zu
p fla nzen. Pfla nzweite in Hec ken: 1,0-1,5 m .
Es sind  m ind estens 10 versc hied ene Ge-
hölza rten zu verwend en. Zu p fla nzend e Ge-
hölze sind  d a uerha ft zu erha lten. Ausfälle
sind  zu ersetzen.
Die a ngestreb te Gehölzentwic klung ist d urc h
geeignete Ma ßna hm en d er Entwic klungs-
p flege sic herzustellen. Ein Sc hutz gegen
Wild verb iss ist vo rzusehen. Für d ie festge-
setzten Hec kenp fla nzungen ist eine U m -
triebszeit vo n m ind . 8 Ja hren einzuha lten.
Da b ei d a rf jährlic h m a x. 1/4 d er Gehölzflä-
c he je Pfla nzzo ne und  m a x. 25m  a m  Stüc k
a uf d en Sto c k gesetzt / zurüc kgesc hnitten
werd en. Es sind  einzelne Ü b erhälter zu
b ela ssen. Keine Hec kenp flege während  d er
V o gelbrutzeit (zwisc hen 1. März und  30.
Sep tem b er).

Festsetzungen durch Text
T1 Festsetzungen Städtebau
T1.1

T1.2

T1.3

T1.4

Räum lic her Geltungsb ereic h
Der räum lic he Geltungsb ereic h d es
Beb a uungs- und  Grün-o rd nungsp la ns
um fa sst jeweils Teilfläc hen d er Flurstüc ke 7
und  10 Gem a rkung Alta itna c h und  ergib t sic h
a us d er Pla nzeic hnung.

Art d er b a ulic hen N utzung
So nstiges So nd ergeb iet für Anla gen zur
N utzung vo n So la renergie gem . § 11 Abs. 2
Ba uN V O. Zulässig ist d ie Erric htung einer
Pho to vo lta ika nla ge so wie so nstiger b a ulic her
Anla gen, d ie für d en tec hnisc hen Betrieb
einer Pho to vo lta ika nla ge erfo rd erlic h sind
(Tra nsfo rm a to r, Wec hselric hter).

Ma ß d er b a ulic hen N utzung, Ba uweise
Ma xim a le Mo d ulhöhe 3,5 m .
Mo d ula bsta nd  zum  Bo d en m ind . 0,8 m .
Grund fläc henza hl m a x. 0,5, d efiniert a ls
V erhältnis d es vo n Mo d ulen üb ertra uften
Bereic hes und  d er d urc h so nstige b a ulic he
Anla gen versiegelten Fläc he zur
Anla genfläc he (eingezäunter Bereic h).
So nstige b a ulic he Anla gen sind  b is zu einer
Grund fläc he vo n 50 m ² je b a ulic her Anla ge
b ei einer Wa nd höhe vo n m a x.
4,0 m  zulässig. Im  Geltungsb ereic h sind
m a xim a l zwei fläc henha fte so nstige b a ulic he
Anla gen zulässig.
Absta nd sfläc hen
Die Ab sta nd sfläc hen regeln sic h na c h Art. 6
Ba yBO, so weit sic h nic ht a us d en
Festsetzungen a nd ere Ab ständ e ergeb en.

T1.5 Einfried ungen
Die Anla ge ist m it einem  verzinkten
Ma sc hend ra htza un p la ngem äß einzuzäu-
nen. Zulässig sind  Einfried ungen o hne
d urc hla ufend en Za unso c kel. Der Absta nd
zwisc hen Bo d en und  Za unfeld  m uss m in-
d estens 15 c m  b etra gen. Die Einha ltung
d ieses Mind esta bsta nd s ist d urc h geeignete
Pflegem a ßna hm en d a uerha ft zu gewährleis-
ten. Za unhöhe: Ma x. 2,0 m  üb er Geländ e.
Za unto re sind  d er Ba ua rt d er
Za unko nstruktio n a nzup a ssen.

T1.6Zeitlic he Begrenzung d er N utzung und
Festsetzung d er Fo lgenutzung
Der V o rha b ensträger verp flic htet sic h gegen-
üb er d er Gem eind e im  Durc hführungs-
vertra g b zw. städ teb a ulic hen V ertra g (so fern
d ie Gem eind e Kirc ha itna c h eine Weiter-
führung d er N utzung nic ht b ea b sic htigt) na c h
Aufga b e d er Pho to vo lta iknutzung zum
Rüc kb a u d er Anla ge. Säm tlic he b a ulic he
Ko nstruktio nsteile sind  d a nn zu entfernen
und  Bo d enversiegelungen zu b eseitigen.
N a c h N utzungsend e sind  d ie Grund stüc ke
wied er d er la nd wirtsc ha ftlic hen N utzung zur
V erfügung zu stellen.
Ü b er d ie Zulässigkeit d er Beseitigung d er
gep la nten Ra nd b ep fla nzung na c h Aufga b e
d er So la rnutzung entsc heid et d ie untere
N a tursc hutzb ehörd e a uf d er Grund la ge d er
zu d iesem  Zeitp unkt geltend en Regelungen.
Der Rüc kb a u ka nn d urc h eine
Ba nkb ürgsc ha ft a b gesic hert werd en.

Pfla nzung einer 2-reihigen Ba um -Stra uc hhec ke m it
sta nd o rtheim isc hen Gehölzen gem äß b eigefügter
Artenliste und  V o rga b en in d en textlic hen Festsetzungen;
a ls Bäum e sind  d a b ei vo rwiegend  sc hnellwa c hsend e
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Mit den im vorliegenden Gutachten durchgeführten Berechnungen für die geplante  

PV-Anlage Altaitnach, Kollnburg wurden mittels der Software IMMI 30, die durch die Anlage 

potenziell verursachten Lichtreflexionen auf die von der PV-Anlage westlich gelegene 

Staatstraße St 2139, die östlich verlaufende Kreisstraße REG 14 sowie das nächst-

gelegene Wohngebiet ermittelt und eingestuft. Die gutachterliche Bewertung bzw. 

Abwägung erfolgte ohne rechtliche Wertung. 

Es wurden jene Blendungen untersucht, welche auf die Staatstraße St 2139 und Kreis-

straße REG 14 in Fahrtrichtung Nord und Süd auftreffen. 

Auf die Staatstraße St 2139 bzw. Kreisstraße REG 14 treffen die ermittelten Reflexions-

strahlen in Fahrtrichtung Nord und Süd mit einem Winkel von > 80° bzw. > 83° sowie mit 

einem Winkel von 81° bzw. 85° auf das Sichtfeld des Fahrzeugführers auf, somit ist eine 

Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeugführers nicht zu erwarten. 

Für das Wohngebiet können laut der Simulation Blendungen auftreten, jedoch unter-

schreiten diese im Maximum eine tägliche Blenddauer von 30 Minuten sowie eine jährliche 

Blenddauer von 30 Stunden, was laut der LAI [1] keine erhebliche Belästigung durch 

Blendung darstellt. 

Nach gutachterlicher Abwägung ist die geplante PV-Anlage unter den genannten Aspekten 

und bei Würdigung der speziellen Standortbedingungen als genehmigungsfähig 

einzustufen (vgl. Kapitel 7). 
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2 VORGANG 

2.1 Auftrag 

Herr Andreas Köppl beauftragte die IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf mit der 

Erstellung eines Reflexionsgutachtens für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Altaitnach, Kollnburg. Grundlage der Auftragserteilung ist das Angebot Nr. 2232143 

vom 01.06.2023. 

Aufgrund von nicht auszuschließenden störenden Lichtreflexionen soll die Blendwirkung 

der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf die Staatstraße St 2139, Kreisstraße 

REG 14 sowie auf das umliegende Wohngebiet untersucht werden. 

2.2 Projektbearbeiter 

Bei Rückfragen zu vorliegendem Gutachten stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur 

Verfügung: 

Katharina Feid M. Sc.   Katharina Sigl B. Sc. 

Projektleiterin     Sachbearbeiterin 

katharina.feid@eigenschenk.de   katharina.sigl@eigenschenk.de  

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Allgemeine Beurteilungskriterien 

In der Fachliteratur sind hinsichtlich der Beurteilung von Blendeinwirkungen noch keine be-

lastungsfähigen Beurteilungskriterien validiert und festgelegt. Als Grundlage werden von 

verschiedenen Verwaltungsbehörden Kriterien, wie Entfernung zwischen Photovoltaik-

anlage und Immissionspunkt sowie die Dauer der Reflexionen und Einwirkungen genannt. 

Für die Beurteilung der Blendungen auf Gebäude und anschließenden Außenflächen wird 

in Fachkreisen die von der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

veröffentlichte Richtlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Licht-

immissionen“ [1] vom 08.10.2012 herangezogen. 
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Die Auswirkung einer Blendung auf die Nachbarschaft kann demnach, wie der periodische 

Schattenwurf von Windenergieanlagen betrachtet werden. Schwellenwerte für eine ent-

sprechende Einwirkdauer der Blendungen auf Gebäude und anschließende Außenflächen 

werden entsprechend der WEA-Schattenwurf-Hinweise [3] festgelegt. Als maßgebliche Im-

missionsorte, die als schutzbedürftig gesehen werden, gelten nach [1]: 

▪ Wohnräume, Schlafräume 

▪ Unterrichtsräume, Büroräume, etc. 

▪ anschließende Außenflächen, wie z. B. Terrassen und Balkone 

▪ unbebaute Flächen in einer Bezugshöhe von zwei Metern über Grund (betroffene 

Fläche, an denen Gebäude mit schutzwürdigen Räumen zugelassen sind) 

Kritische Immissionsorte liegen meist südwestlich und südöstlich einer PV-Anlage und in 

einem Umkreis von maximal 100 m zur PV-Anlage. Dahingegen brauchen Immissionsorte 

die vorwiegend südlich einer PV-Anlage gelegen sind i. d. R. nicht berücksichtigt werden 

(Ausnahme: Photovoltaik-Fassaden). Nördlich einer PV-Anlage gelegene Immissionsorte 

sind für gewöhnlich ebenfalls als unproblematisch zu werten. 

In Anlehnung an die WEA-Schattenwurf-Hinweise liegt eine erhebliche Belästigung durch 

Blendung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) an den vorstehend 

genannten schutzwürdigen Nutzungen erst dann vor, wenn eine tägliche Blenddauer von 

30 Minuten sowie eine jährliche Blenddauer von 30 Stunden überschritten werden. Hin-

sichtlich der Straßen-, Bahn- und Flugverkehrsflächen bestehen keine Normen, Vorschrif-

ten oder Richtlinien. Aus Verkehrssicherheitsgründen sollte in der Regel jegliche Beein-

trächtigung durch Blendung vermieden werden. 

Als Grundlage zur Beurteilung wurde ferner der „Leitfaden zur Berücksichtigung von Um-

weltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen“ [2] herangezogen. Aus dem 

Leitfaden geht hervor, dass bei einer nach Süden ausgerichteten Photovoltaikanlage, bei 

tiefstehender Sonne (d. h. abends und morgens) bedingt durch den geringen Einfallswinkel 

größere Anteile des Sonnenlichtes reflektiert werden. Reflexblendungen können somit im 

westlichen und östlichen Bereich der PV-Freiflächenanlage auftreten, die allerdings durch 

die in selber Richtung tiefstehenden Sonne überlagert werden. 

Gemäß [1] werden nur solche Blendungen als zusätzliche Blendungen gewertet, bei denen 

der Reflexionsstrahl und die natürliche Sonneneinstrahlung um mehr als 10° voneinander 

abweichen. Es werden also nur solche Konstellationen berücksichtigt, in denen sich die 

Blickrichtung zur Sonne und auf das Modul um mehr als 10° unterscheidet.  
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Eine geringere Abweichung als 10° bedeutet, dass die direkte Sonneneinstrahlung der tief-

stehenden Sonne aus der gleichen Richtung wie der Reflexionsstrahl auftrifft. Diese na-

türliche Sonneneinstrahlung ist signifikant größer als die Reflexionswirkung der PV-Anlage. 

Kritisch sind daher Blendungen, die direkt aufs Sichtfeld von Personen auftreffen. Das be-

deutet, dass die Blendungen mit einem kritischen Blendwinkel direkt auf das menschliche 

Gebrauchsblickfeld für Sehaufgaben auftreffen. Der Fahrer hat dann keine Möglichkeit 

mehr, diese kritischen Blendungen durch ein leichtes Wegschauen auszublenden. 

Neben den vorstehend beschriebenen dominierenden Blendungen durch die direkte 

Sonneneinstrahlung können bei Verkehrsflächen (Straßen, Bahnstrecken) auch jene an-

lagenbedingten Reflexionen unberücksichtigt bleiben, bei denen der Reflexionsstrahl um 

mehr als 30° von der Hauptblickrichtung des Fahrzeugführers abweicht. 

Der Reflexionsstrahl wird bei einer Abweichung von mehr als 30° von der Hauptblickrich-

tung nur peripher am Rande des Sichtfeldes wahrgenommen und bedingt i. d. R. keine stör-

ende oder gar gefährdende Blendung des Fahrzeugführers [3]. 

Tabelle 1: Allgemeine Beurteilungskriterien 

Immissionsorte Grundlage 
Allgemeine Beurteilungskriterien 

Abweichwinkel Richtwert 

Verkehrsstraßen, 
Bahnstrecke 

LfU, 2012* > 30° - 

Schutzwürdige Nutzungen 
(Wohnräume, Büroräume 
oder Terrassen) 

LAI, 2012 - 
< 30 [min./Tag] 

< 30 [Std./Jahr] 

*In Anlehnung    
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3.2 Blendungen und Leuchtdichte 

Die physikalische Größe der Leuchtdichte spielt im Zusammenhang mit der Blendung eine 

zentrale Rolle. Definiert ist die Leuchtdichte durch den Quotienten aus der Lichtstärke und 

der Fläche [4]. Die verwendete Einheit für die emissionsgebundene Größe ist [Candela pro 

Quadratmeter]. Das menschliche Auge ist in der Lage Leuchtdichten von 10-5 cd/m2 

bis 105 cd/m2 zu verwerten [5]. 

Blendung wird als ein Sehzustand definiert, der entweder aufgrund zu großer absoluter 

Leuchtdichte, zu großer Leuchtdichteunterschiede oder aufgrund einer ungünstigen 

Leuchtdichteverteilung im Gesichtsfeld als unangenehm empfunden wird oder zu einer Her-

absetzung der Sehleistung führt [4]. Die Blendung hängt vom Adaptionszustand des Auges 

ab und entsteht daher durch eine Leuchtdichte, die für den jeweiligen Adaptionszustand zu 

hoch ist. Neben dem Adaptionszustand des Auges ist die scheinbare Größe der Blendlicht-

quelle bzw. deren Raumwinkel von Bedeutung sowie der Projektionsort der jeweiligen 

Blendlichtquelle auf der Netzhaut. Die Augen wenden sich häufig unwillkürlich direkt zur 

Blendlichtquelle hin, wenn eine solche seitlich auf die Netzhaut abgebildet wurde, wo sich 

die besonders blendungsempfindlichen Stäbchen befinden. 

In der Normung zum Augenschutz wurde eine Leuchtdichte von 730 cd/m2 für eine noch 

„annehmbare“ d. h. blendungsfreie Betrachtung einer Lichtquelle angesetzt [4]. Diese An-

gabe wird unabhängig von der momentanen Adaptation (Anpassung an die im Gesichtsfeld 

vorherrschenden Leuchtdichten) des Auges gemacht. 

Des Weiteren wird bei den Blendungen zwischen physiologischen und psychologischen 

Blendungen unterschieden [5]. Physiologische Blendungen treten auf, wenn Streulicht das 

Sehvermögen im Glaskörper des Auges vermindert. Bei der psychologischen Blendung 

entsteht die Störwirkung durch die ständige und ungewollte Ablenkung der Blickrichtung zur 

Lichtquelle [5]. 

Am Tag bei heller Umgebung treten Absolutblendungen ca. ab einer Leuchtdichte 

von 105 cd/m2 auf. Bei Absolutblendungen treten im Gesichtsfeld so hohe Leuchtdichten 

auf, dass eine Adaptation des Auges nicht mehr möglich ist. Da eine direkte Gefährdung 

des Auges eintreten kann, kommt es zu Schutzreflexen wie dem Schließen der Augen oder 

dem Abwenden des Kopfes [4]. 
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Gemäß der Quelle [5] ergeben sich für die Sehaufgaben des Verkehrsteilnehmers beson-

dere Probleme, bei auffälligen Lichtquellen in der Nähe von Straßenverkehrswegen. Es 

können physiologische (Nichterkennung anderer Verkehrsteilnehmer oder von Hinder-

nissen) und die psychologische Blendung (Ablenkung der Blickrichtung von der Straße) 

auftreten [5]. 

3.3 Blendung durch Sonnenlicht und deren Reflexionen an PV-Anlagen 

Die Sonne besitzt eine Leuchtdichte von bis 1,6 x 109 cd/m2 und bei niedrigen Ständen bei 

rund 3° über dem Horizont von ca. 0,3 x 109 cd/m2. Bei diesen Leuchtdichten kommt es zu 

physiologischen Blendungen, mit einer Reduktion des Sehvermögens durch Streulicht im 

Glaskörper des Auges (Leuchtdichte bis ca. 105 cd/m2) oder zu Absolutblendung (Leucht-

dichte ab ca. 105 cd/m2). 

Aufgrund der hohen Leuchtdichte der Sonne kommt es bereits dann zu einer Absolutblen-

dung, wenn durch ein Photovoltaikmodul auch nur ein geringer Bruchteil (weniger als 1 %) 

des einfallenden Sonnenlichtes zum Immissionsort hin reflektiert wird [5]. 
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4 BERECHNUNGSPARAMETER 

4.1 Allgemeine Berechnungsparameter 

Grundsätzlich ändert sich der Sonnenstand jederzeit. Um eine aussagekräftige Bewertung 

abzugeben, wird das Berechnungsintervall im 1-Minuten-Rhythmus durchgeführt. Als Be-

rechnungsgrundlage werden die Sonnenstände für das Jahr 2023 angewendet. IMMI 30 

berücksichtigt bei der Berechnung der auf die Erde auftreffenden Sonnenstrahlen die 

atmosphärische Refraktion. Für die Berechnungen werden alle Hindernisse (Zäune, 

Bepflanzungen, Mauern, Anhöhen etc.) zwischen der Photovoltaikanlage und dem Immis-

sionsbereich berücksichtigt (falls relevant). Blendungen durch direkte Sonnenstrahlen (also 

keine Reflexionsstrahlen) werden bei der Beurteilung nicht berücksichtigt, da diese bereits 

zum gegenwärtigen Zustand vorhanden sind. Als Anforderungen für die Berechnung 

wurden die Rahmenbedingungen der LAI-2012-Richtlinie [1] herangezogen. Das heißt, 

dass bei der Ermittlung der Immissionen von folgenden idealisierten Annahmen ausge-

gangen wird: 

• Die Sonne ist punktförmig 

• Das Modul ist ideal verspiegelt, d. h. es kann das Reflexionsgesetz „Einfallswinkel 

gleich Ausfallswinkel“ (keine Streublendung) angewendet werden 

• Die Sonne blendet von Aufgang bis Untergang, d. h. die Berechnung liefert die ast-

ronomisch maximal möglichen Immissionszeiträume (gegebenenfalls werden be-

stimmte Parameter eingeschränkt betrachtet, wodurch sich der Rechenaufwand 

minimiert, ohne dass die Ergebnisse beeinflusst werden) 

• Mindestwinkel von 10° zwischen Reflexions- und Sonnenstrahl 
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4.2 Standortspezifische Berechnungsparameter 

4.2.1 Emissionsbereich 

Die zu untersuchende PV-Freiflächenanlage befindet sich in Altaitnach, einem Ortsteil der 

Gemeinde Kollnburg im bayerischen Landkreis Regen und soll auf den Grundstücken mit 

der Flur-Nr. 7 sowie 10 (Gemarkung Kirchaitnach) errichtet werden. Westlich der Anlage 

verläuft die Staatstraße St 2139 und im Osten grenzt die Kreisstraße REG 14 an. Das 

nächstgelegene Wohngebiet befindet sich östlich der geplanten Anlage (siehe Ab-

bildung 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Die geplante Anlage besteht aus insgesamt 4.248 Modulen. Die elektrische Nennleistung 

der gesamten Anlage ist mit 2.293,92 kWp vorgesehen [6]. Der Anlagenstandort befindet 

sich auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche. 

Abbildung 1:  Lageplan und Immissionsorte 
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Die Module sind gemäß den vorliegenden Informationen nach Süden (180° Nordazimut) 

ausgerichtet.  

Der Anstellwinkel der Modultische beträgt maximal 18° [6]. Die Höhe der Oberkante der 

Solarmodule liegt bei ca. 3,13 m und die Unterkante bei ca. 1,00 m über Geländeober-

kante [6]. 

Der Standort der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage bewegt sich in einer Höhenlage 

zwischen 490 und 509 m ü. NHN (alle Höhenangaben wurden aus dem Geländemodell der 

Bayerischen Vermessungsverwaltung übernommen). 

4.2.2 Immissionsbereiche 

Als Immissionsorte für mögliche Blendungen durch die geplante PV-Anlage werden die 

Staatstraße St 2139 und die Kreisstraße REG 14 sowie die benachbarten Wohngebäude 

betrachtet (vgl. Abbildung 1). 

Die Immissionspunkte zur Betrachtung der Blendungen auf der Staatstraße St 2139 sowie 

auf der Kreisstraße REG 14 befinden sich mittig auf der Fahrspur auf einer Höhe von 1 m 

[H1] und 2,5 m [H2] über GOK. Die Immissionspunkte wurden in Anlehnung der Richtlinien 

für Anlagen von Stadtstraßen (Kapitel 6.3.9.3 RaSt) gewählt. Der horizontale Abstand 

zwischen jeweils zwei Immissionspunktpaaren beträgt ∆s = 100 m. An den Immissionsorten 

Staatstraße St 2139 und Kreisstraße REG 14 wurden jeweils 12 Immissionspunkte gesetzt. 

Für das Wohngebiet wurden die angrenzenden Gebäude Altaitnach 1 und Altaitnach 2 auf 

potenzielle Blendwirkung, verursacht durch die geplante Anlage, untersucht. Die untere 

Reihe an Immissionspunkten liegt dabei für das Erdgeschoss auf einer Höhe von zwei 

Metern über GOK für jedes weitere Stockwerk wird drei Meter über dem darunterliegenden 

Punkt erneut ein Immissionspunkt gesetzt. Die Immissionen wurden jeweils in einem 

Abstand von 0,5 m vor der Fassade ermittelt. In der Anlage 3 ist die Verortung der 

Immissionspunkte dargestellt. Das Wohngebäude Altaitnach 1 wurde dreigeschossig und 

Altaitnach 2 zweigeschossig betrachtet. Die Gebäudehöhen wurden vom digitalen  

3D-Gebäudemodell von der Bayerischen Vermessungsverwaltung übernommen. Es 

wurden insgesamt 25 Immissionspunkte gesetzt. Der geringste Abstand zwischen der 

geplanten PV-Anlage und dem Wohngebäude Altaitnach 2 beträgt rund 30 m (vgl. 

Anlage 3). 
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Der für die Begutachtung maßgebliche Abschnitt der Immissionsbereiche erstreckt sich in 

einer Höhe von 473 bis 645 m ü. NHN, als digitales Geländemodell wurden die Höhen-

punkte mit einer Gitterweite von 5 x 5 m von der Bayerischen Vermessungsverwaltung 

herangezogen. 

5 BERECHNUNGSERGEBNISSE 

5.1 Allgemein 

In den nachfolgenden Ergebnissen werden einzelne Werte der mit der Software „IMMI 30“ 

im 1-Minuten-Zyklus prognostizierten Blendungen auf die betrachteten Immissionsorte 

dargestellt. Die aufgeführten Blendungen beziehen sich auf eine mögliche Blendwirkung, 

bei einem festgelegten Winkelbereich der Ausrichtung sowie bei einer definierten Objekt-

höhe des Immissionsortes. 

Bei nachstehend genannten Ergebnissen ist zu beachten, dass während der Berechnung 

dauerhafter Sonnenschein angenommen wurde. 

Für die Berechnungen wurden keine Hindernisse (Zäune, Bepflanzungen, Mauern, etc.) 

zwischen der Photovoltaikanlage und dem Immissionsbereich berücksichtigt. 

Die Berechnungsergebnisse können der Anlage 3 entnommen werden. 
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5.2 Ergebnisse Staatstraße St 2139 

Bei der Simulation ergaben sich für die Staatstraße St 2139 an vier der 12 Immissions-

punkte Reflexionen. Diese können in den Morgenstunden von ca. 06:43 bis 07:49 Uhr im 

Jahreszeitraum von Ende Februar bis Ende Oktober, bei dauerhaftem Sonnenschein, 

auftreten. 

Die Reflexionsstrahlen treffen in Fahrtrichtung Nord in einem Winkel von > 80° auf die 

Hauptblickrichtung des Fahrzeugführers. In Fahrtrichtung Süd ist der Winkel zwischen 

Reflexionsstrahl und Hauptblickrichtung größer 83° (vgl. Abbildung 2). Somit ist für den 

Fahrverkehr von keiner störenden Reflexionswirkung auszugehen. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Abbildung 2:  Darstellung der Reflexionen auf IPkt 006 
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5.3 Ergebnisse Kreisstraße REG 14 

Bei der Blendberechnung ergaben sich an vier von 12 Immissionspunkten Reflexionen, 

verursacht durch die geplante Anlage. In diesem Immissionsbereich kann es in den 

Abendstunden von ca. 18:18 bis 18:43 Uhr von Anfang April bis Anfang September, bei 

dauerhaftem Sonnenschein, zu Reflexionen kommen. 

Die Reflexionsstrahlen treffen in Fahrtrichtung Nord in einem Winkel von größer > 81° auf 

die Hauptblickrichtung des Fahrzeugführers. In Fahrtrichtung Süd ist der Winkel zwischen 

Reflexionsstrahl und Hauptblickrichtung größer 85°. Somit ist für den Fahrverkehr von 

keiner störenden Reflexionswirkung auszugehen. 

5.4 Ergebnisse Wohngebiet 

Bei der Berechnung wurden für diesen Immissionsbereich insgesamt zwei Wohngebäude 

betrachtet. Es ergaben sich an acht von 25 Immissionspunkten Blendungen verursacht 

durch die geplante PV-Anlage. In diesem Immissionsbereich kann es von Ende April bis 

Mitte August, bei dauerhaftem Sonnenschein, zu Reflexionen kommen. 

Die meisten Blendminuten pro Jahr würden am Wohngebäude Altaitnach 2 auf Höhe des 

1. Obergeschosses an der Nordwestfassade auftreffen. Die maximale tägliche Blendzeit 

liegt bei ca. 15 Minuten und die Jährliche bei ca. 19,5 Stunden. Laut der LAI-Richtlinie wird 

somit der Schwellenwert eingehalten (vgl. Tabelle 2). 

Anzumerken ist, dass sich die betrachteten Wohngebäude im Eigentum des Antragstellers 

befinden. 

Tabelle 2:  Ergebnisse Wohngebäude 

IPkt Gebäude Lage 
Tag der  

maximalen 
Blenddauer 

Maximale 
Blenddauer 

pro Tag [min] 

Maximale 
Blenddauer pro 

Jahr [Std.] 

047 Altaitnach 2 OG1/N/W 02. Juni 15 19,5 
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6 BEURTEILUNG DER BERECHNUNGSERGEBNISSE 

Für die Immissionsorte Staatstraße St 2139 und Kreisstraße REG 14 wurden an der 

Fahrbahn in Fahrtrichtung Nord und Süd Reflexionen ermittelt.  

Auf die Staatstraße St 2139 bzw. Kreisstraße REG 14 treffen die ermittelten Reflexions-

strahlen in Fahrtrichtung Nord und Süd mit einem Winkel von > 80° bzw. > 83° sowie mit 

einem Winkel von 81° bzw. 85° auf das Sichtfeld des Fahrzeugführers auf, somit ist eine 

Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeugführers nicht zu erwarten. 

Die sich aus der Simulation ergebenden Blendzeiten für die benachbarten Wohngebäude 

liegen unter dem Schwellenwert der LAI [1] von 30 Minuten pro Tag sowie 30 Stunden pro 

Jahr. Dadurch kann eine erhebliche Belästigung der Anwohner durch die Freiflächenanlage 

ausgeschlossen werden. 

Fazit 

Die vorliegenden Reflexionen sind aufgrund des hohen Abweichwinkels > 80° von 

der Hauptblickrichtung der Fahrzeugführer auf die Verkehrswege aus fachgut-

achterlicher Sicht als nicht störend zu werten. Eine erhebliche Belästigung durch 

Blendung i. S. des § 5 BImSchG ist für das Wohngebiet nicht zu erwarten. 

Die geplante PV-Anlage ist aus fachgutachterlicher Sicht als genehmigungsfähig ein-

zustufen. 

 

Anzumerken ist, dass alle durchgeführten Berechnungen bei dauerhaftem Sonnenschein 

durchgeführt worden sind und somit die Berechnungsergebnisse als auch die Beurteilung 

den absoluten Worst-Case-Fall darstellen. 
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrag Nr. 3230914

Bearbeiter: Katharina Sigl B. Sc.

Projekt: PV-Anlage Altaitnach, Kollnburg

Kurze Liste - Fotovoltaik Punktberechnung                         

Fotovoltaik-Berechnung Punktberechnung                         

Staatstraße St 2139                     Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Immissionspunkt Gesamte Anzahl Mittlere Tag max. Maximale Erste Letzte Tag 1. Tag letzte

Blenddauer Blendtage Blenddauer Blendung Blenddauer Blendzeit Blendzeit Blendung Blendung

/min /min /min

IPkt001 St 2139  1  H 1Süd                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt002 St 2139  1  H 2Süd                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt003 St 2139  2  H 1Süd                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt004 St 2139  2  H 2Süd                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt005 St 2139  3  H 1Nord                                                             0 0 0 - 0 - - - -

IPkt006 St 2139  3  H 2Nord                                                             53 26 2 12.03. 4 06:43 07:48 12.03. 02.10.

IPkt007 St 2139  4  H 1Nord                                                             0 0 0 - 0 - - - -

IPkt008 St 2139  4  H 2Nord                                                             12 7 2 03.03. 2 06:57 07:41 03.03. 11.10.

IPkt009 St 2139  5  H 1Nord                                                             8 7 1 23.02. 2 07:13 07:49 20.02. 23.10.

IPkt010 St 2139  5  H 2Nord                                                             10 8 1 24.02. 2 07:13 07:48 20.02. 22.10.

IPkt011 St 2139  6  H 1Nord                                                             0 0 0 - 0 - - - -

IPkt012 St 2139  6  H 2Nord                                                             0 0 0 - 0 - - - -

IMMI 30   W:\wfa\Projekte001\01 Kundenprojekte\Monitoring\2023\2023-1701\Labor\PV-Anlage Altaitnach_20230622-final.IPR Seite 1
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrag Nr. 3230914

Bearbeiter: Katharina Sigl B. Sc.

Projekt: PV-Anlage Altaitnach, Kollnburg

Kurze Liste - Fotovoltaik Punktberechnung                         

Fotovoltaik-Berechnung Punktberechnung                         

Kreisstraße REG 14                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Immissionspunkt Gesamte Anzahl Mittlere Tag max. Maximale Erste Letzte Tag 1. Tag letzte

Blenddauer Blendtage Blenddauer Blendung Blenddauer Blendzeit Blendzeit Blendung Blendung

/min /min /min

IPkt013 REG 14  1  H 1Nord                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt014 REG 14  1  H 2Nord                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt015 REG 14  2  H 1Nord                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt016 REG 14  2  H 2Nord                                                              0 0 0 - 0 - - - -

IPkt017 REG 14  3  H 1Süd                                                               0 0 0 - 0 - - - -

IPkt018 REG 14  3  H 2Süd                                                               0 0 0 - 0 - - - -

IPkt019 REG 14  4  H 1Süd                                                               3 2 2 03.04. 2 18:19 18:26 03.04. 09.09.

IPkt020 REG 14  4  H 2Süd                                                               3 2 2 09.09. 2 18:18 18:25 03.04. 09.09.

IPkt021 REG 14  5  H 1Süd                                                               7 7 1 15.04. 1 18:28 18:42 15.04. 24.08.

IPkt022 REG 14  5  H 2Süd                                                               7 7 1 15.04. 1 18:27 18:43 15.04. 27.08.

IPkt023 REG 14  6  H 1Süd                                                               0 0 0 - 0 - - - -

IPkt024 REG 14  6  H 2Süd                                                               0 0 0 - 0 - - - -

IMMI 30   W:\wfa\Projekte001\01 Kundenprojekte\Monitoring\2023\2023-1701\Labor\PV-Anlage Altaitnach_20230622-final.IPR Seite 1
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrag Nr. 3230914

Bearbeiter: Katharina Sigl B. Sc.

Projekt: PV-Anlage Altaitnach, Kollnburg

Kurze Liste - Fotovoltaik Punktberechnung                         

Fotovoltaik-Berechnung Punktberechnung                         

Wohngebiet                              Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Immissionspunkt Gesamte Anzahl Mittlere Tag max. Maximale Erste Letzte Tag 1. Tag letzte

Blenddauer Blendtage Blenddauer Blendung Blenddauer Blendzeit Blendzeit Blendung Blendung

/min /min /min

IPkt025 Altaitnach 1  1  EG S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt026 Altaitnach 1  1  OG1S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt027 Altaitnach 1  1  OG2S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt028 Altaitnach 1  2  EG S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt029 Altaitnach 1  2  OG1S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt030 Altaitnach 1  2  OG2S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt031 Altaitnach 1  1  EG N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt032 Altaitnach 1  1  OG1N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt033 Altaitnach 1  1  OG2N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt034 Altaitnach 1  2  EG N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt035 Altaitnach 1  2  OG1N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt036 Altaitnach 1  2  OG2N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt037 Altaitnach 1  3  EG N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt038 Altaitnach 1  3  OG1N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt039 Altaitnach 1  3  OG2N/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt040 Altaitnach 2  1  EG S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt041 Altaitnach 2  1  OG1S/W 868 109 8 19.05. 9 19:10 19:44 28.04. 14.08.

IPkt042 Altaitnach 2  2  EG S/W 0 0 0 - 0 - - - -

IPkt043 Altaitnach 2  2  OG1S/W 952 115 8 12.06. 11 19:07 19:44 25.04. 17.08.

IPkt044 Altaitnach 2  1  EG N/W 27 18 2 12.06. 2 19:48 19:52 10.06. 28.06.

IPkt045 Altaitnach 2  1  OG1N/W 1003 113 9 12.06. 13 19:09 19:43 26.04. 16.08.

IPkt046 Altaitnach 2  2  EG N/W 38 31 1 12.06. 2 19:46 19:52 06.06. 07.07.

IPkt047 Altaitnach 2  2  OG1N/W 1170 100 12 02.06. 15 19:17 19:43 02.05. 09.08.

IPkt048 Altaitnach 2  3  EG N/W 29 24 1 15.06. 2 19:47 19:52 08.06. 02.07.

IPkt049 Altaitnach 2  3  OG1N/W 850 105 8 08.05. 10 19:14 19:47 30.04. 12.08.
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